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Vorwort

Vor etwa 70 Jahren wurde die Finanzverfassung in Deutschland lediglich 
als Randthema der Verfassung wahrgenommen, deshalb stand sie nicht im 
Fokus des verfassungsrechtlichen Diskurses. Im Laufe der Zeit jedoch haben 
finanzrechtliche Fragestellungen im Kontext des Grundgesetzes an Bedeu
tung gewonnen und entsprechende wissenschaftliche Arbeiten erfahren eine 
kontinuierliche Veröffentlichung. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in 
Südkorea, wo die Finanzverfassung wie in Deutschland vor 70 Jahren eher 
am Rande der Verfassungsdebatten stand und vorwiegend Gegenstand finanz
wissenschaftlicher Diskurse war. Vor diesem Hintergrund erweist sich eine 
rechtsvergleichende Studie als aufschlussreich.

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2023 von der Juristi
schen Fakultät der HumboldtUniversität zu Berlin als Dissertation angenom
men. Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. 
Christian Waldhoff. Er hat mich nicht nur geduldig betreut, sondern auch bei 
der Korrektur wertvolle Unterstützung geleistet. Ohne seine Begleitung wäre 
die erfolgreiche Verfassung dieser Arbeit nicht möglich gewesen. Während 
meines Masterstudiums in Südkorea stieß ich zufällig auf Aufsätze von ihm 
in Bezug auf die Finanzverfassung, die meine Entscheidung zur Promotion 
in Deutschland maßgeblich beeinflussten. Im Jahr 2019 hatte ich schließlich 
die Gelegenheit, ihn persönlich in einem Seminar in Südkorea kennenzu
lernen. Die Zeit meiner Promotion hier empfand ich als einen wahr geworde
nen Traum. Es ist mir eine Ehre, unter der Betreuung eines so renommierten 
Wissenschaftlers zu promovieren. Einen herzlichen Dank schulde ich zudem 
Herrn Professor Dr. Horst Risse, der das Zweitgutachten erstellte und wert
volle Kritik sowie Ratschläge zur Verbesserung meiner Arbeit gab. Ebenso 
danke ich Herrn Professor Dr. Hans Hofmann für seine hilfreichen Anmer
kungen während der mündlichen Prüfung.

Während meines Aufenthalts in Deutschland haben mich meine Eltern 
unterstützt. Besonders hervorheben möchte ich meinen Vater, der selbst vor 
etwa 30 Jahren in Deutschland promovierte und mir wertvolle Ratschläge 
gab. Ebenfalls möchte ich Herrn Günter Probst und Herrn Dr. Georg Krieger 
danken, die ich während der Promotion meines Vaters kennenlernte und die 
mich in Deutschland unterstützten. Im Verlauf meiner Arbeit konnte ich au
ßerdem durch Diskussionen mit meinen Kollegen nicht nur wissenschaftlich, 
sondern auch sprachlich Fortschritte erzielen. An dieser Stelle gilt mein Dank 
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insbesondere meinen Kommilitonen Herrn Lukas Jung und Herrn Tim 
Kniepkamp für ihre wertvollen sprachlichen Korrekturen.

Ich möchte mich bei meinem akademischen Lehrer in Südkorea, Herrn 
Professor Dr. SeogYun Song, bedanken, der mich auf meinem akademischen 
Weg begleitet hat. Die Aufnahme meiner Arbeit in die Reihe „Schriften 
zum Öffentlichen Recht“ verdanke ich Herrn Dr. Florian Simon. Meine auf
richtige Dankbarkeit gilt dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) für die Finanzierung meiner Promotion und die Unterstützung bei 
der Publikation.

Berlin, im Oktober 2023 Chunghwa Bae
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A. Einleitung

„Das parlamentarische Ausgabenbewilligungsrecht durch die Verabschiedung eines 
Haushaltsplans ist … Gemeingut aller Verfassungsstaaten.“ 
Werner Heun, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Bd. 3, 3. Aufl., Art. 110 
Rn. 5.

I. Das Verhältnis von Haushaltsplan und Haushaltsgesetz  
als Problem im diachronen und synchronen Vergleich

Im demokratischen Verfassungsstaat ist der Haushaltsplan grundsätzlich 
„ein staatsleitender Hoheitsakt in Gesetzesform“.1 Das Budgetrecht des Par
laments mittels Gesetzesform befasst sich mit der parlamentarischen Steue
rung und Kontrolle der Regierung, da die Verabschiedung des Haushaltsplans 
die Regierung bindet. Jedoch ist die Handlungsform des Haushaltsplans in 
einigen Ländern kein Gesetz, auch wenn diese Länder als demokratische 
Verfassungsstaaten bezeichnet werden und das Budgetrecht in diesen Län
dern dem Parlament zugeordnet ist. 

Das durch das Parlament bestimmte und damit verbindliche Ausgabenbe
willigungsrecht der Exekutive entwickelte sich in Deutschland erst im 
19. Jahrhundert. Der Haushaltsplan als Gesetz wurde verfassungsrechtlich in 
der preußischen Verfassung 1848/50 verankert und er wird in der damaligen 
Form bis dato übernommen. Nach dem preußischen Budgetkonflikt 1862 bis 
1866 wurde das Budgetrecht nicht nur praktisch weiterentwickelt, sondern 
auch rechtsdogmatisch intensiver erforscht. Die Rechtsnatur des Haushalts
gesetzes war ein Dauerthema in der deutschen Staatsrechtslehre, auch wenn 
diese Auseinandersetzungen unter dem Grundgesetz abgeschwächt verlaufen 
sind. 

Die Erstellung der japanischen Verfassung stand unter dem Einfluss der 
preußischen Verfassung, der Haushaltsplan wurde jedoch anders als in der 
preußischen Verfassung nichtgesetzlich im Parlament durch Parlamentsbe
schluss festgestellt. Mitglieder der japanischen Regierung besuchten Preußen 
kurz nach dem preußischen Budgetkonflikt, um sich über die dortige Verfas
sung zu informieren; dies geschah im Kontext der Schaffung der sog. Meiji

1 BVerGE 45, 1 (32); Waldhoff, in: Bitburger Gespräche. Jahrbuch 2018, S. 113 
(116).
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Verfassung. Insofern kann von einer Beeinflussung des japanischen Budget
rechts durch den preußischen Verfassungskonflikt und das preußische 
Budget recht gesprochen werden. Folgerichtig existierte auch in Japan eine 
Debatte über die Rechtsnatur des Budgets, die sich nach dem Wandel nach 
1945 änderte.

Die Handlungsform des japanischen Budgetrechts beeinflusste nach dem 
Zweiten Weltkrieg auch die des südkoreanischen Budgetrechts. Der Haus
haltsplan wird dort jedes Jahr nichtgesetzlich im Parlament, d. h. in der Na
tionalversammlung festgestellt. Kurz nach der koreanischen Verfassungge
bung war dies kein umstrittenes Thema, aber nach der Demokratisierung 
1987 wurde es langsam auch von Rechtswissenschaftlern diskutiert. Eine 
Verfassungsänderung bezüglich der Handlungsform des Budgets wird aktuell 
in Betracht gezogen. Seit 2008 wird die Einführung der Gesetzesförmigkeit 
des Haushaltsplans gefordert, ein entsprechender Entwurf wurde im zustän
digen Ausschuss des Parlaments bereitgehalten.

II. Forschungsstand

In Südkorea stehen die Rechtsnatur des Haushaltsplans und die Einführung 
der Gesetzesförmigkeit des Haushaltsplans in der aktuellen der haushaltsver
fassungsrechtlichen Diskussionen im Fokus der Forschung. Rechtsdogma
tisch werden verschiedene Ansichten bezüglich der Rechtsnatur des Haus
halts vertreten, jedoch ist man sich darüber einig, dass der festgestellte 
Haushaltsplan eine vom Gesetz unterschiedene „innere Norm“ ist. Trotz 
dieser Eigenschaften wird eine Verfassungsänderung zur Einführung der Ge
setzesförmigkeit des Haushaltsplans rechtspolitisch gefordert. Es wird in 
dieser Debatte davon ausgegangen, dass diese Verfassungsänderung zur bes
seren Gewährleistung der Demokratie im Bereich des Finanzwesens beitra
gen könne. 

Der Anlass für diese Diskussion ist die These, nach der der ohne Gesetzes
form festgestellte Haushaltsplan zur Stärkung der monarchischen Gewalt in 
Japan eingeführt wurde und die Koreanische Verfassung diesem Modell 
folgte.2 Diese Ansicht geht davon aus, dass das nichtgesetzlich festgestellte 
Budget ein Überbleibsel der monarchischen Tradition sei – und dass, ob
gleich die rechtsstaatliche Demokratie in Südkorea seit 1987 voll verwirk
licht ist. Als Konsequenz dieser These könne die „wirkliche Demokratie“ im 
Bereich der Finanzen durch die Einführung der Gesetzesförmigkeit des 
Haushaltsplans umgesetzt werden. Anders gewendet steht dahinter die These, 

2 Kwon, in: Public Law Vol. 24 No. 4 (1996), S. 489 ff.; Kim, in: KACPTA 81 
(1998), S. 52 ff.
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dass die sog. Entgesetzlichung des Budgets vollständige Demokratisierung 
im Bereich der staatlichen Finanzen verhindere.3 Es gibt jedoch Widerstände 
gegen diese Verfassungsänderung, da die praktischen Unterschiede einer 
solchen Reform im Vergleich zur gegenwärtigen Rechtslage überschätzt wür
den.4 Nach dieser Auffassung sollte eher die parlamentarische Kontrolle des 
Haushalts in der Praxis gestärkt werden und zwar unabhängig von der Ein
führung der Gesetzesförmigkeit des Haushaltsplans in der Verfassung. 

Bei der Diskussion der hier skizzierten Ansichten in Südkorea sollen fol
gende Punkte verdeutlicht werden: Zunächst wird eine tiefergehende histori
sche Analyse erforderlich sein. Dass der nicht gesetzlich festgestellte Haus
haltsplan aus dem Konstitutionalismus stamme, weshalb er reformbedürftig 
sei, genügt prima vista nicht als Begründung. Obgleich die japanische Haus
haltsverfassung von der seinerzeitigen preußischen beeinflusst wurde, sollen 
die Hintergründe der japanischen Einführung des ohne Gesetzesform festge
stellte Budgets in Abgrenzung zur preußischen Rechtsentwicklung erklärt 
werden. Des Weiteren soll der Gesetzesbegriff bei der Einführung der Geset
zesförmigkeit des Budgets analysiert werden. In Südkorea gibt es anders als 
in Deutschland zwar selten Diskussionen über das sog. Gesetz im nur for
mellen Sinn, obgleich die Unterscheidung zwischen formellem und materiel
lem Gesetz durchaus verbreitet ist. In diesem Zusammenhang soll geklärt 
werden, ob eine Verfassungsänderung hin zur Gesetzesförmigkeit des Haus
haltsplans auch zu den Änderungen des Gesetzesbegriffs führen würde. 
Schließlich wird zu untersuchen sein, ob diese Verfassungsänderung die 
Justiziabilität, d. h. die gerichtliche Überprüfung des Haushaltsplans ermög
licht. Da das Gesetz als eine Norm mit Außenwirkungen verstanden wird, 
sollte das Haushaltsgesetz bei der Verfassungsänderung in Südkorea auch 
Außenwirkungen haben. 

Bisher wurde die hier zugrunde liegende Problematik in Südkorea nur am 
Rande in der wissenschaftlichen Literatur behandelt. In Deutschland wurde 
dieses Thema hingegen bereits im Konstitutionalismus erforscht, wobei das 
Budgetrecht des Parlaments im Fokus stand. Die Bezeichnung des Haus
haltsgesetzes als ein rein formelles Gesetz, die Paul Laband in seiner Ab
handlung „Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der Preussischen Ver

3 Park, in: Public Land Law Review 27 (2005), S. 289 (292 ff.); Choi, in: Korean 
Journal of Public Finance Vol. 2 No. 1 (2009), S. 177 ff.; Kang, in: DongA Law Re
view 48 (2010), S. 105 (125 ff.); Ok, in: Review of Institution and Economics Vol. 4 
No. 2 (2010), S. 53 (66 ff.); ders./Koo, in: Korean Journal of Public Finance Vol. 5 
No. 1 (2012), S. 163 (169 ff.); Kim, in: Journal of Association for Korean Public Ad
ministration History 30 (2012), S. 121 (138 ff.).

4 Chun, in: Yonsei Law Review Vol. 17 No. 3 (2007), S. 1 (17 ff.); Seo, in: Public 
Law Journal Vol. 11 No. 2 (2011), S. 117 (137 ff.); Chang, in: Review of Institution 
and Economics Vol. 7 No. 1 (2013), S. 59 (71 f.).


